
 

Erhaltungssatzung der Großen Kreisstadt Glauchau 
für das Gebiet „Stadtkern und Lange Vorstadt“ 

 
Aufgrund des § 172 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), das zuletzt  durch Artikel 6 
des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722) geändert worden ist und § 4 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 03. März 2014 (SächsGVBl. S. 146), die zuletzt durch Artikel 18 des 
Gesetzes vom 29. April 2015 (SächsGVBl. S. 349) geändert worden ist, hat der Stadtrat der 
Großen Kreisstadt Glauchau am 25.02.2016 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1  Örtlicher Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich dieser Satzung ist im Lageplan vom 20.01.2016 zur räumlichen 
Abgrenzung des Erhaltungsgebietes „Stadtkern  und Lange Vorstadt“  (Anlage)  mit grüner 
Linie umrandet und farbig dargestellt.  Dieser Lageplan ist Bestandteil der Satzung. 
 
§ 2 Sachlicher Geltungsbereich 

Diese Satzung dient nach Maßgabe des § 3 der Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des 
Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt. Sie gilt unbeschadet weiterer bestehender 
Satzungen. 
 
§ 3 Genehmigungspflicht 

(1) Im Geltungsbereich dieser Satzung bedürfen die Errichtung, der Rückbau, die 
Änderung und die Nutzungsänderung von baulichen Anlagen der Genehmigung. Dies 
gilt nicht für innere Umbauten und Änderungen, die das äußere Erscheinungsbild der 
baulichen Anlage nicht verändern. 

 
(2) Die Genehmigung des Rückbaus, der Änderung und der Nutzungsänderung von 

baulichen Anlagen darf nur versagt werden, wenn die bauliche Anlage allein oder im 
Zusammenhang mit anderen baulichen Anlagen das Ortsbild, die Stadtgestalt oder 
das Landschaftsbild prägt oder sonst von städtebaulicher, insbesondere 
geschichtlicher oder künstlerischer Bedeutung ist. 

 
(3) Die Genehmigung zur Errichtung einer baulichen Anlage darf nur versagt werden, 

wenn die städtebauliche Gestalt des Gebiets durch die beabsichtigte bauliche Anlage 
beeinträchtigt wird. 
 

§ 4 Ordnungswidrigkeiten 

Wer eine bauliche Anlage im Geltungsbereich dieser Satzung ohne Genehmigung rückbaut 
oder ändert, handelt nach § 213 Absatz 1 Nr. 4 Baugesetzbuch (BauGB) ordnungswidrig. 
Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 213 Abs. 2 BauGB mit einer Geldbuße bis zu 25.000,- 
Euro geahndet werden. 
 
§ 5 Inkrafttreten 

Die Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

 



Glauchau, den 26.02.2016 
 
 
 
gez. 
Dr. Peter Dresler 
Oberbürgermeister 
 
 
Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den  Freistaat Sachsen 
(SächsGemO) und nach § 215 Abs. 2 Baugesetzbuch (Ba uGB) 
 
 
Gemäß § 4 Abs. 4 Satz 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) 
gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
SächsGemO zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang 
an gültig zustande gekommen. 
 
Dies gilt nicht, wenn 
 
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist; 
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die 
 Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind; 
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen 
 Gesetzwidrigkeit widersprochen hat und 
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist 
 a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder 
 b) die Verletzung der Verfahrens- oder Form Vorschriften gegenüber der    
     Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung         
 
begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. 
 
Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach 
Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist jedermann diese Verletzung 
geltend machen. 
 
Unbeachtlich werden nach § 215 BauGB 
 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 
 bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften; 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtlichen Verletzung der 
 Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des 
 Flächennutzungsplanes und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des  Abwägungsvorganges, 
 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind. 
 
Gemäß § 3 der Bekanntmachungssatzung der Großen Kreisstadt Glauchau weisen wir 
daraufhin, dass der Lageplan nach § 1 der Erhaltungssatzung zusätzlich während der 
Sprechzeiten, sowie mittwochs von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr für die Zeit von 21. März 2016 bis 
18. April 2016 im Rathaus, Markt 1, Zimmer 6.45, zur kostenlosen Einsicht niedergelegt ist.
  
 


